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DER BUNDESMIf"~STER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG u!=> 309~ «Je!' Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

GZ 10 072/475-1.1/81 

Beleidigung eines Vertreters des 
Zentralausschusses durch den 
Bundesminister für Landesvertei­
digung; 

Anfrage der Abgeordneten 
Dr. LICHAL und Genossen an den 
Bundesminister für Landesvertei­
digung, Nr. 1486/J 

Herrn 

Präsidenten des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

4401./ lAB 

f9ln ~12- 02 
zu 4J!~/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. LICHAL, Dr. HÖCHTL und Genossen am . 
12. November 1981 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1486/J 

möchte ich zunächst einleitend den Sachverhalt darlegen, 

der den erwähnten Ereignissen zugrunde liegt und mir 

zu deren Verständnis und Beurteilung erforderlich 

scheint: 

In der Ausgabe der Zeitung "Neues Volksblatt" vom 

18. März 1981 ist ein Artikel (Beilage 1) erschienen, 

der auf den Landessektionstag der Gewerkschaft Öffent­

licher Dienst, Sektion Landesverteidigung/NÖ, Bezug 

nimmt und Erklärungen von Obstlt KLUPPER wiedergibt, 

in welchen dieser seine "tiefe Besorgnis über zunehmend 

parteipolitische Entscheidungen" (Anmerkung: gemeint 

ist bei Postenbesetzungen) durch sog. "Ministerweisungen" 

zum Ausdruck gebracht hat. Ich habe daraufhin am selben 
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Tage an Obstlt KLUPPER einen Brief gerichtet und ihn 

darin ersucht, mir mitzuteilen, welche Fälle er kon­

kret meine. Dieses Schreiben ist unbeantwortet ge­

blieben. 

Anfang Mai 1981 ist in der Monatszeitschrift "Volks­

presse" ein neuerlicher Artikel (Beilage 2) erschienen, 

der auf jenen des "Neuen Volksblattes" vom 18. März 1981 

Bezug nahm und die Behauptung von Obstlt KLUPPER über 

parteipolitische Entscheidungen wiederholte. Ich habe 

daraufhin Obstlt KLUPPER nochmals schriftlich aufgefor­

dert, konkrete Entscheidungen anzuführen. Erst am 

19. Mai 1981 ist eine schriftliche Antwort von Obstlt 

KLUPPER eingelangt, in welcher drei Personalfälle ge­

nannt wurden. Es handelt sich um 

a) Vzlt H. 

b) OStWm W. 

c) Obstlt L. 

Zu den hier getroffenen Entscheidungen ist folgendes 

zu sagen: 

Zu a): 

Vzlt H. bewarb sich um den Arbeitsplatz eines Kanzlei­

unteroffiziers und brachte in dieser Angelegenheit auch 

eine Ministerrapportsbitte ein. Im Zuge der Erhebungen 

seitens der Adjutantur zur Ministerrapportsbitte nahmen 

das Armeekommando und die Sektion II im Gegensatz zu den 

Vorstellungen der vorgeordneten Dienststellen den Stand­

punkt ein, daß von allen Bewerbern für diesen Arbeits­

platz dem Vzlt H. der Vorzug zu geben wäre. Ich habe 

sodann diesem Vorschlag des Armeekommandos und der 

Sektion II zugestimmt. Eine parteipolitische Entschei­

dung in Form einer Ministerweisung lag demnach nicht vor. 
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Die beiden anderen, von Herrn Obstlt KLUPPER ange­

führten Fälle konnte er bei seiner Feststellung vor 

dem Sektionstag nicht gemeint haben, da beide Be­

setzungen erst Wochen später erfolgten und sie können 

daher niemals der Grund für eine Aussage von Obstlt 

KLUPPER gewesen sein. Dennoch möchte ich aber auch 

diese beiden Fälle darstellen, um zu beweisen, daß 

von keiner parteipolitischen Entscheidung gesprochen 

werden kann. 

Zu b) : 

Durch eine OrgPlan-Änderung waren zwei auf "e" aufge­

wertete Arbeitsplätze für einen Fernmeldeunteroffizier 

zu besetzen. Nachdem in der Besetzungsliste (=Reihungs­

liste) des Bataillonskornrnandanten, der die Angelegen-

'heit mit dem Dienststellenausschuß abgesprochen hat, 

OStWm W. nicht aufschien, meldete sich dieser zum Mi­

nisterrapport und wandte sich auch schriftlich an den 

Herrn Bundespräsidenten. 

Bei den Erhebungen zum Ministerrapport wurde festge­

stellt, daß seitens der Einheit und des Dienststellen­

ausschusses nur das Dienstalter, der Dienstrang und 

das Lebensalter herangezogen wurden und auf andere 

Eigenschaften, vor allem auf die fachliche Eignung 

und die absolvierte Ausbildung nicht Rücksicht genom­

men worden ist. Durch diese Vorgangsweise karnen unter 

den vorgesehenen Kandidaten zwar ein Kanzleiunteroffi­

zier und ein Feldzeugunteroffizier in die Besetzungs­

ränge, nicht jedoch der als Fernmeldeunteroffizier aus­

gebildete OStWm W. 

Seitens der Adjutantur wurde die Sektion III/Armeekom­

mando zu diesem Umstand um Stellungnahme aufgefordert. 

Das Armeekornrnando meldete mit Information vorn 6. April 

1981, daß eine Beurteilung der fachlichen Eignung zur 
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Besetzung der in Rede stehenden "C"-wertigen Arbeits­

plätze den OStWm W. an die erste Stelle reihte. Ich 

habe daraufhin der Besetzung durch OStWm W. zugestimmt. 

Eine Ministerweisung im Sinne einer parteipolitischen 

Entscheidung lag demnach auch hier nicht vor. 

Hinzuzufügen ist, daß der Dienststellenausschuß des 

Bataillons sich meiner Ansicht angeschlossen und keinen 

Einwand erhoben hat. 

Zu c): 

Nach der Ruhestandsversetzung des Kommandanten eines 

Schießplatz-Kommandos und stellvertretenden Kommandan­

ten eines TÜPI-Kommandos war dieser Arbeitsplatz neu 

zu besetzen. Es gab insgesamt vier Bewerber. Mit Vor­

genehmigungs schreiben vom 26. März 1981 wurde seitens 

der Gruppe Personalwesen Obstlt Ing. K. vorgeschlagen. 

In meinem Auftrag wurde die Sektion 11 jedoch um Prü­

fung ersucht, ob tatsächlich Ing. K., der bisher keine 

andere Verwendung als die eines Kraftfahroffiziers/ 

Technischer Offizier ausgeübt hat, der beste Kandidat 

sei. Diese neuerliche Überprüfung hat nun ergeben, daß 

seitens des Armeekommandos/Abteilung AUsbildung Obstlt L. 

als der geeignetere Bewerber angesehen werden mußte, 

weil er auf Grund der langjährigen Erfahrungswerte 

seitens des Armeekommandos/Abteilung Ausbildung als 

bisheriger Schießplatzoffizier und als einziger der in 

Frage kommenden Bewerber über profunde Kenntnisse so-

.wohl auf dem Sektor des Scharfschießens und der Sicher­

heit - der Genannte war langjähriger Sicherheitsoffi-

zier - als auch hinsichtlich Instandsetzung und Instand­

haltungsfragen des Übungsplatzes verfügt. Auf Grund dieser 

eindeutigen Stellungnahme habe ich am 5. Mai 1981 mit 

Vorgenehmigungsschreiben der Sektion 11 (Vorschlag lau­

tend auf Obstlt L.) zugestimmt. 
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In allen diesen Fällen ist somit eine sachlich richtige 

Entscheidung erfolgt. 

Die Behauptungen von Obstlt KLUPPER wurden erstmals ~m 

18. März 1981 durch eine Aussendung des "Neuen Volks­

blattes" wiedergegeben. Es darf somit nochmals festge­

stellt werden, daß von den drei durch Obstlt KLUPPER 

angeführten Fällen nur einer (Vzlt H.) vor den Aussagen 

von Obstlt KLUPPER abgeschlossen war. 

Am 26. Mai 1981 fand eine Vorsprache des Zentralaus­

schusses (ZA) der Personalvertretung statt, an welcher 

seitens der Personalvertretung der Obmann des Zentral­

ausschusses und der 1. Obmannstellvertreter, Obstlt 

KLUPPER, teilnahmen. Einer der Besprechungspunkte waren 

die beiden Artikel im "Neuen Volksblatt" bzw. in der 

"Volkspresse". Obwohl ich Herrn Obstlt KLUPPER an Hand 

der Akten den Vorgang bei diesen Entscheidungen darleg­

te, hielt er seine Anschuldigungen aufrecht. Ich habe 

diese mit Entschiedenheit zurückgewiesen und mich da­

gegen verwahrt, daß mir öffentlich parteipolitische Ein­

flußnahme unterstellt werde.' In dieser Vorgangsweise 

sähe ich eine Verleumdung und Unterstellung, so daß 

eine korrekte Verhandlungsführung mit ihm nicht mög­

lich sei, und ich daher den Obmann des Zentralausschus­

ses ersuchen müsse, künftighin anstelle von Obstlt 

KLUPPER einen anderen Vertreter des ZA zu den Verhand,... 
( 

lungen mit mir beizuziehen. 

Am 12. Oktober 1981 fand eine neuerliche Vorsprache des 

ZA, vertreten durch den Obmann, Obst SCHLEIFER, und den 

1. Obmannstellvertreter, Obstlt KLUPPER, statt. In deren 

Verlauf habe ich, als Obstlt KLUPPER das Wort ergriff, 

auf meine bereits in der letzten Sitzung abgegebene 

Erklärung hingewiesen, mit einem Herren, der mich in 
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der Öffentlichkeit durch Unwahrheiten verleumdet und 

dies auch noch schriftlich bestätigt, nicht sprechen 

zu wollen. 

In dieser Angelegenheit habe ich weiters am 22. Oktober 

1981 vor dem Kollegialorgan Zentralausschuß meine Auf­

fassung dargelegt und insbesondere neuerlich den Vor­

wurf des Rechtsbruches, den ich darin erblicke, daß 

behauptet wurde, ich würde Personalentscheidungen nicht 

nach den im Gesetz vorgesehenen Erwägungen, sondern 

nach parteipolitischen Erwägungen treffen, zurückge­

wiesen. Dies der Sachverhalt, der dem Konfliktfall mit 

Herrn Obstlt KLUPPER zu Grunde liegt. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich wie folgt 

Stellung: 

Zu 1: 

Ich habe gegenüber Obstlt KLUPPER behauptet, daß ich 

durch seine wahrheitswidrigen ÄUßerungen öffentlich 

verleumdet werde. Eine ehrenrührige Äußerung kann höch­

stens die Behauptung von Obstlt KLUPPER in der Öffent­

lichkeit sein. 

Zu 2: 

Ich habe Herrn Obstlt KLUPPER nicht verboten das Wort 

zu ergreifen, sondern erklärt, ich nehme seine Wortmel­

dung nicht zur Kenntnis, weil ich mit einem Mann, der 

mich in der Öffentlichkeit verleumdet, nicht spreche. 

Zu 3 und 4: 

Ich habe nicht die Absicht, mich bei einem Herren, der 

mich öffentlich verleumdet, zu entschuldigen. Ich würde 

eher eine Entschuldigung von Herrn Obstlt KLUPPER er­

warten. 
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Zu 5: 

Der § 25 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG) 

wurde und wird von mir nicht verletzt. Das Kollegial­

organ Zentralausschuß wird gemäß § 3 Abs. 5 PVG bei 

Verhandlungen durch den Obmann vertreten, sodaß die 

korrekte Zusammenarbeit mit dem Zentralausschuß auch 

dann gewährleistet ist, wenn ich nur mit diesem ver­

handle. Ferner habe ich auf Grund des Beschlusses des 

Kollegialorgans, auch Obstlt KLUPPER weiterhin gemein­

sam mit dem Obmann zu Verhandlungen mit mir zu entsen­

den, dies trotz der genannten Vorfälle zur Kenntnis 

genommen. 

Zu 6: 

Auf Grund der bisherigen Ausführungen und des tatsäch­

lichen Sachverhaltes sehe ich in den Vorfällen kein 

Verhalten, welches den Bestimmungen der §§ 111 ff StGB 

oder den Bestimmungen des Bundes-Personalvertretungs­

gesetzes, soweit es mich betrifft, widerspricht. 

Zu 7: 

Die Tatsache, daß ich mich dagegen verwahre, in 'der 

Öffentlichkeit verleumdet zu werden, kann ich nicht 

als Verletzung der Grundei~stellung zum Wesen der 

Demokratie ansehen. Eines solchen Verhaltens hat sich 

nach meiner Meinung Herr Obstlt KLUPPER schuldig ge­

macht. 

.J. .. Dezember 1981 

2 Beilagen 
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Beilage 1 
zur GZ 10 072/475-1.1/81 

V SP-Parteipolitik 
, " beim BtlHU~resheef 
'IST. lPOL'I'EN (Volksbb.tt) -- AnII!.B­
lieh 'des lLanl'lenektlonl!tages der Ge­
~'erlu;maf' iHfentJicher Dienst., Sek­
tion lLandesverteldil!ungfNO" brachte 
der, FraktlonSfühter dd OAAB-FCG, 
ObsUt.lK 111 p per, seine tiefe Besorg- ' 
bis Ober die,_~_1!6h.m~!!Qf,lL.1L'litel· 
politischen Entscherdun~en {lnrdJ so­
genannte .,l\IJ!1Jste;W~si!!lgeli"-iijm 
AD.Sdmdt. · -~ : . .' 

.so wurde. belsplel!l:weise hinsit:htUch 
einer Arbeitsplatzbesetzung , . zwi,· 
.chert dem zuständigen Kommandan. 
ien und der Personalvertretung das 
erforde.rlidle Einvernehmen erzielt. 
Eine Entscheidung aes :BundesmIni­
sters' füi, LVDevorz--"!8le aIletdlngs 
emen Bev;-erbt'r, der Ober die not­
wendige p1'lrtelpoIltiS'die Urttenstüi­
zung verrUgte: . 
,,burm . eine derartige Vorgangs-

· welse Wird nidlt nur das· gesetzlich 
ZuStändige Organ (IN' PHsOl'lälliet­
tretüh~ au.,~escriäTle{ soi\dern auCh 
dfe .En sChel ung5~eit der jewel­
.ll~ Kotnm:lntl:.hlen ei'scbelrt~ In 
etanter Weise ~elährdet". betonte 
· ObstllKlupptt. ".: . 
t-: .' . . ~... ~. 

:Bcl'det N~-rßei- Landessektlön 
;Landesverleldigung!NÖ. 'WUrde Vzlt. 
;;Rudolf ,Si;-n g~ ~!:-'81UlSt. palten! 
~pratzeJ'tt einslirrutiig wi~dergewählt. 
, . .. • -. --- ~ •... ~ ... .' -. A 
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Beilage 2 
zur GZ 10 072/475-1.1/81 

!:Neuesvorn 
Bundeslheer 

. Anl~ßlich des Landessek­
tionstages landesverteidi-
gung (Obmann Vzlt Singer) 

'berichtete ÖAAB/FCG-Frak­
tionsfOhrer Obst" Hans Klup­
per Ober zunehmende partei­
politische PersonalenIschei­
dunge" durch sogenannte 
Minislerweisungen. Dadurch 
werde nicht nur die gesetz­
lich zuständige Personalver­
tr!'!tung ausgeschaltet, son­
dern auch die Entschei­
dungsfreiheit der Komman­
danten gefährdet. 

. Als eine "neue Art des 
Menschenhandels" kritisier­
te FCG·Jugendobma,nn AI­
'red Schöls den Rösch-Vor­
schlag, sich vom Präsenz­
dienst freikaufen zu können. 
Diesbezügliche "Denkanstö­
ße ZU~· Budgetsanierung", sei· 
en u. a. auch deshalb abzu­
lehnen; weil es sowieso die 
Möglichkeit der Ableistung 
eines Wehrersatidiensles 
gibt.. , 
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